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RS OGH 1992/9/17 12Os82/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1992

Norm

StGB §32

Rechtssatz

Ein hohes Alter des Angeklagten legt eine Bezugnahme bei der Festsetzung der Strafhöhe zur naturgemäß reduzierten

Lebenserwartung nahe. Eine selbst mäßige Strafreduzierung ist unter diesen Umständen nicht unbedeutend.
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